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RS OGH 1969/4/17 9Os22/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.04.1969

Norm

StGB §99 D

StGB §127 E

StGB §142 D

Rechtssatz

Das bloße Festhalten einer Person, ohne weitere Gewalttätigkeiten gegen sie auszuüben, in der Absicht, daß ein

anderer ihr Geld oder sonst eine bewegliche Sache wegnehmen kann, ist nicht als eine Freiheitsbeschränkung

verbunden mit einem Diebstahl, sondern als Raub zu beurteilen.

Entscheidungstexte

9 Os 22/69
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